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    Amtsblatt  Nr. 4
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden
                       Bürgstadt und Neunkirchen
             und der Gemeinde Eichenbühl

43. Jahrgang | 18. 02.  2020

Wir warten schon ein ganzes Jahr, und jetzt ist es so weit.
Die Tage sind so wunderbar – wir haben Faschingszeit!
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Standesamtliche Mitteilungen

Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteiligten/
Angehörigen schriftlich  (per Post oder E-Mail an standesamt@buergstadt.de) 
zustimmen. 

Geburt
28.01. Yuna Christina Sämann, Tochter von René Werner
 und Anna-Klara Claudia Sämann,  geb. Helmstetter, 
 Bürgstadt, Martinsgasse 2

Sterbefall
21.01. Alfred Haack, Umpfenbach, Odenwaldstraße 25, 69 Jahre 

*  *  *

Verwaltungsgemeinschaft Erftal – Rathaus Bürgstadt
Geänderte Öffnungszeiten an Fasching

Am Rosenmontag, den 24. Februar 2020 und
am Faschingsdienstag, den 25. Februar 2020
ist das Rathaus in Bürgstadt geschlossen.

An Aschermittwoch sind wir von 8.00 – 12.00 Uhr
und von 13.00 – 16.00 Uhr wieder für Sie da. 

Wir bitten um Beachtung der geänderten Öffnungszeiten.

Bürgstadt, 05.02.2020                       gez. Seitz, 1. Gemeinschaftsvorsitzender

Dres. Marco & Jasmin Schwab
Fachärzte für Allgemeinmedizin

Berufsausübungsgemeinschaft (PartGmbB i. G.)
Gartenstr. 8, 63927 Bürgstadt, Tel. 8964

 Unsere Praxis ist urlaubsbedingt von Montag, 24.02.
bis Freitag, 28.02.2020 geschlossen.

Vertretung: Frau Paul, Bürgstadt, Tel. 7122
Außerhalb der Sprechzeiten: kassenärztlicher Notdienst, Tel. 116 117

Nächste Sprechstunde: Montag, 02.03.2020
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BESSER. 

Unsere Kandidaten für den Gemeinderat. 

BUNT.
BÜRGSTADT.

BürgstadtMichael Hanel
56 / Technischer Betriebswirt

Susanne Walter
49 | Heilpädagogin

Ralf Helmstetter
46 | Meister in der Holzverarbeitung

Dieter Heilemann
61 | Kaufmann

Christine Speer-Akdeniz
58 | Musikpädagogin

Christoph Göldner
55 | Stadtmarketing-Manager

Sören Beddrich
44 | Software-Entwickler

Dennis Mai
35 | Polizeivollzugsbeamter

Rainer Artelt
50 | Technischer Angestellter

Marianne Krommer
57 | Diplompädagogin BESSER. 
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Anhang zu § 1 Nr. 45

Anlage 1
(zu § 17 GLKrWO)

676116 Markt Bürgstadt

Verwaltungsgemeinschaft Erftal
Zutreffendes ankreuzen [×] oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse

und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl des Landrats, die Wahl des Kreistags, die Wahl
des Gemeinderats und die Wahl des ersten Bürgermeisters

am 15.03.2020

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen Dienst-
stunden in der Zeit vom 24.02.2020 (20. Tag vor dem Wahltag) bis zum 28.02.2020 (16. Tag vor dem 
Wahltag)

von Montag bis Freitag   in der Zeit von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
am Montag    in der Zeit von 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
am Mittwoch    in der Zeit von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Rathaus Bürgstadt (Einwohnermeldeamt), Große Maingasse 1, 
63927 Bürgstadt

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 
Meldegesetz eingetragen ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten 
Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde 
oder der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am
23.02.2020 eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimm-
recht nicht ausüben kann.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk 
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 
5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein

ausgestellt hat,

5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3 durch Briefwahl.

6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind.

6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn

6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis
oder die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben, oder
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MARKT BÜRGSTADT 6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist,
oder

6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem Wählerverzeichnis
eingetragen wurden.

7. Der Wahlschein kann bis zum 13.03.2020 (2. Tag vor dem Wahltag), 15 Uhr,
bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Rathaus Bürgstadt (Einwohnermeldeamt, Große Maingasse 1, 
63927 Bürgstadt schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich, beantragt werden. Die Schriftform 
gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form 
gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung übersandte Vordruck kann verwendet werden.
In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, 
wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

8. Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder 
den Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unter-
stützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu 
machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

9. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein

- einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
- einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
- einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der 

Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. 
Sie können auch an die Wahlberechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den 
Wahlberechtigten dürfen der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet 
haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung 
weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer 
Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass 
sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt.

11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

12. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-
son muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

13. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

Datum

18.02.2020

Unterschrift

Bürgstadt, 18.02.2020                gez. Hofmann, Wahlleiter

*  *  *
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Anlage 15 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des ersten Bürgermeisters

am 15.03.2020

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des ersten Bürgermeisters die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ord-
nungs-

zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

Bewerberin oder Bewerber
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

Jahr der
Geburt

01 Christlich-Soziale Union in
Bayern e.V. (CSU)

Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

07 Unabhängige Wählergemein-
schaft Bürgstadt e.V. (UWG)

Grün, Thomas, Erster Bürgermeister 1962

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.

Datum

04.02.2020

Unterschrift

Angeschlagen am: ________________________ abgenommen am: _________________________
(Amtsblatt, Zeitung)

Veröffentlicht am: _________________________ im _____________________________________
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Unterschrift
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Veröffentlicht am: _________________________ im _____________________________________

Bürgstadt, 04.02.2020                gez. Hofmann, Wahlleiter

Anlage 14 Teil 1 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Zutreffendes in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderats die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ordnungs-
zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)

02 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN – Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Ökologisch-Demokra-
tische Partei (GRÜNE/SPD/ÖDP)

07 Unabhängige Wählergemeinschaft Bürgstadt e.V. (UWG)

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nach-
folgend abgedruckten Anlage.
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*  *  *

*  *  *

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)

Der Wahlleiter des Marktes
Bürgstadt

Der Wahlleiter des Marktes
Bürgstadt

Der Wahlleiter des Marktes
Bürgstadt
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folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960
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Der Wahlleiter des Marktes
Bürgstadt

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 02 Kennwort Bündnis 90 / DIE GRÜNEN – Sozialdemokratische Partei Deutschlands -
Ökologisch-Demokratische Partei (GRÜNE/SPD/ÖDP)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

201 Krommer, Marianne, Dipl.-Päd., Pädagogin, Gemeinderatsmitglied 1962

202 Mai, Dennis, Polizeivollzugsbeamter 1984

203 Heilemann, Dieter, Kaufmann 1958

204 Speer-Akdeniz, Christine, Musikpädagogin 1961

205 Göldner, Christoph, selbstständiger Stadtmarketingmanager 1964

206 Walter, Susanne, Heilpädagogin 1970

207 Helmstetter, Ralf, Holzverarbeitungsmeister 1973

208 Artelt, Rainer, Technischer Angestellter 1969

209 Beddrich, Sören, Master of Science, Software-Entwickler 1975

210 Hanel, Michael, Technischer Angestellter 1963
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Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt

Wer das Ziel kennt, kann entscheiden.
Wer entscheidet, findet Ruhe. Wer Ruhe findet, ist sicher.

Wer sicher ist, kann überlegen. Wer überlegt, kann verbessern.

Konfuzius (551 - 479 v. Chr.), chinesischer Philosoph 

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Unabhängige Wählergemeinschaft Bürgstadt e.V. (UWG)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

701 Grün, Thomas, Erster Bürgermeister 1962

702 Abb, Claudia, Verwaltungsangestellte, Gemeinderatsmitglied 1963

703 Neuberger, Peter, Bachelor of Arts, Assistent der Geschäftsleitung, Gemeinderatsmit-
glied

1992

704 Braun, Dieter, Steinmetzmeister, Gemeinderatsmitglied 1962

705 Reinfurt, Holger, Holztechniker, Gemeinderatsmitglied 1969

706 Rose, David, Master of Arts, Trainingstherapeut, Gemeinderatsmitglied 1991

707 Neuberger, Bernd, Bankkaufmann i. R. 1957

708 Eisenhuth, Daniela, Dipl.-Kffr. (FH), Kauffrau 1969

709 Reinmuth, Jörg, Dipl.-Wirt.-Ing. (FH), Geschäftsführer 1966

710 Berberich, Nils, Dipl.-Ing., IT-Ingenieur 1985

711 Köster, Andreas, Galvaniseurmeister, Gemeinderat 1963

712 Meder, Annalena, Jura-Studentin 1998

713 Rose, Erika, Projektentwicklerin 1961

714 Wolf, Franz, Kaufmännischer Angestellter 1974

715 Brummer, Michael, Schulamtsdirektor 1963

716 Ort, Berthold, Dipl.-Forstw., Forstdirektor i.R. 1953

Wolf, Franz Josef, Kaufmännischer Angestellter
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Unser 
Bürgermeisterkandidat 

für Bürgstadt

MATTHIAS

HELMSTETTER

BÜRGERMEISTERWAHL
15. MÄRZ 2020

NUTZEN SIE 

AUCH DIE 

BRIEFWAHL

KOMMUNALWAHL
15. MÄRZ 2020

MIT VERANTWORTUNG, MUT 

UND HERZ FÜR BÜRGSTADT.
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GEMEINSAM STARK.
UNSERE GEMEINDERATSKANDIDATEN
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MARKT BÜRGSTADT
Ein neuer Bürger von Bürgstadt nun mit deutscher

Staatsangehörigkeit

Von li. nach re.: Stellv. Landrat Bürgermeister Thomas Zöller, Vorsitzender des Kreisverbandes 
des Bayer. Städte- und Gemeindetages Bürgermeister Günther Oettinger, Bürgermeister 
Thomas Grün, Herr Alián Alfonso Sosa, Landrat Jens Marco Scherf und Rudolf Elbert vom 
Landratsamt Miltenberg

Am 5. Februar 2020 wurde im Rahmen einer Einbürgerungsfeier im Sit-
zungssaal des Landratsamtes Miltenberg durch Landrat Jens Marco Scherf 
einer Reihe von Bürgerinnen und Bürgern die Einbürgerungsurkunden zu 
deutschen Staatsbürgern überreicht.

Aus der Marktgemeinde Bürgstadt wurde Herr Alián Alfonso Sosa ein-
gebürgert, den wir als deutschen Mitbürger in seiner Heimatgemeinde 
Bürgstadt herzlich willkommen heißen.

MARKT BÜRGSTADT
Bericht über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 04.02.2020

Im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung wurde im Rahmen der Änderung 
des Flächennutzungsplanes am nördlichen Ortsausgang (Main-Vinotel, Park-
platz Sturm) die Stellungnahmen aus der vorgezogenen Bürger- und Behörden- 
beteiligung behandelt.
Aus der Öffentlichkeit gingen keine Bedenken oder Anregungen ein.
Die Anregungen vom Landratsamt Miltenberg zum Bauplanungs- und Bauord-
nungsrecht sowie Immissionsschutz werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Anschließend wurde die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend 
den vorgelegten Ergebnissen des Rechnungsprüfungsausschusses festgestellt. 
Die Einnahmen und Ausgaben schlossen im Jahr 2018 mit jeweils 15.978.271,32 €. 
Die Entlastung wurde vorgenommen.

Vom Gemeinderat wurde das Erfrischungsgeld für die anstehende Kommunal-
wahl festgelegt. Dieses beträgt für Wahlvorsteher, Beisitzer und Wahlhelfer 40 
Euro, sofern sie mindestens zwei Stunden im Einsatz waren. Der gleiche Betrag 
wird auch für die Beteiligung an den Auszählarbeiten am Montag gezahlt.

*  *  *

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
und Außendienststunden

Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:

Bürgstadt:  Dienstag, 10. März 2020, um 19.30 Uhr
     im Rathaus

Neunkirchen:  Donnerstag, 5. März 2020, um 19.30 Uhr
     im Rathaus Neunkirchen, Sitzungssaal

     am Nachmittag Außendienststunden
     Neunkirchen:  16.00 – 17.00 Uhr

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat- 
haus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de 
und für Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de 
veröffentlicht. Hier können auch Kurzprotokolle der vorangegangenen 
öffentlichen Sitzungen nachgelesen werden.
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MARKT BÜRGSTADT
Stellenausschreibung

Der Markt Bürgstadt sucht zum 01. September 2020
für die gemeindliche Kindertageseinrichtung
„Bürgstadter Rasselbande“ drei

Erzieher oder staatlich geprüfte Kinderpfleger (w/m/d)
(Teil- bzw. Vollzeitkräfte zwischen 31 und 39 Wochenstunden)

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe der ein-
bringbaren Wochenstunden, die Sie bitte bis spätestens 05. März 2020 an 
den Markt Bürgstadt, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt oder per Mail an 
poststelle@buergstadt.de richten.

Nähere Auskünfte erteilt Herr Hofmann, Tel. 09371/9738 -27.

MARKT BÜRGSTADT
Vermietung einer Gemeindewohnung

Der Markt Bürgstadt vermietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Wohnung im Anwesen  „Weidengasse 12“

Die Wohnung besteht aus 6 Zimmern, Küche und Bad und hat eine Größe 
von 129,44 qm. Die Wohnung ist mit einer Gastherme ausgestattet.

Die monatliche Miete beträgt 647,20 €. Neben- und Betriebskosten werden 
gesondert abgerechnet.

Bewerbungen werden bis 17. März 2020 an den Markt Bürgstadt, Große 
Maingasse 1, 63927 Bürgstadt erbeten.

Nähere Auskünfte erteilt Herr Hofmann (Tel. 09371/9738-27).

Bürgstadt, 14.02.2020     gez. Grün
Markt Bürgstadt      Bürgermeister

�       �        �    /UWGBuergstadt UWG_Buergstadt uwg-buergstadt.de

Unabhängige Wählergemeinschaft Bürgstadt e.V.

Kommunalwahl
Sonntag | 15.03.2020

UWG - Wir sind für Sie da

Sonntag, 01.03.2020 | ab 14:00 Uhr
in der Churfranken-Vinothek

Unser Bürgermeister Thomas Grün und das UWG-Kandidatenteam 
freuen sich auf persönliche Gespräche mit Ihnen, in lockerer Runde,

bei einem Glas Bürgstadter Wein. Kommen Sie vorbei!

Thomas Grün Claudia Abb Peter Neuberger Dieter Braun

Holger Reinfurt David Rose Bernd Neuberger Daniela Eisenhuth

Jörg Reinmuth Nils Berberich Andreas Köster Annalena Meder

Erika Rose Franz Josef Wolf Michael Brummer Berthold Ort
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Anhang zu § 1 Nr. 45

Anlage 1
(zu § 17 GLKrWO)

676143 Gemeinde Neunkirchen

Verwaltungsgemeinschaft Erftal
Zutreffendes ankreuzen [×] oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse

und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl des Landrats, die Wahl des Kreistags, die Wahl
des Gemeinderats und die Wahl des ersten Bürgermeisters

am 15.03.2020

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen Dienst-
stunden in der Zeit vom 24.02.2020 (20. Tag vor dem Wahltag) bis zum 28.02.2020 (16. Tag vor dem
Wahltag)

von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
am Montag  in der Zeit von 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
am Mittwoch  in der Zeit von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Rathaus Bürgstadt (Einwohnermeldeamt), Große Maingasse 1, 
63927 Bürgstadt

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 
Meldegesetz eingetragen ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten
Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde
oder der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am
23.02.2020 eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimm-
recht nicht ausüben kann.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein

ausgestellt hat,

5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3 durch Briefwahl.

6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind.

6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn

6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis
oder die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben, oder

Anhang zu § 1 Nr. 45

Anlage 1
(zu § 17 GLKrWO)

676116 Markt Bürgstadt

Verwaltungsgemeinschaft Erftal
Zutreffendes ankreuzen [×] oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse

und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl des Landrats, die Wahl des Kreistags, die Wahl
des Gemeinderats und die Wahl des ersten Bürgermeisters

am 15.03.2020

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen Dienst-
stunden in der Zeit vom 24.02.2020 (20. Tag vor dem Wahltag) bis zum 28.02.2020 (16. Tag vor dem 
Wahltag)

von Montag bis Freitag   in der Zeit von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
am Montag    in der Zeit von 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
am Mittwoch    in der Zeit von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Rathaus Bürgstadt (Einwohnermeldeamt), Große Maingasse 1, 
63927 Bürgstadt

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 
Meldegesetz eingetragen ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten 
Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde 
oder der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am
23.02.2020 eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimm-
recht nicht ausüben kann.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk 
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 
5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein

ausgestellt hat,

5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3 durch Briefwahl.

6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind.

6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn

6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis
oder die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben, oder

GEMEINDE NEUNKIRCHEN 6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist,
oder

6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem Wählerverzeichnis
eingetragen wurden.

7. Der Wahlschein kann bis zum 13.03.2020 (2. Tag vor dem Wahltag), 15 Uhr,
bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Rathaus Bürgstadt (Einwohnermeldeamt), Große Maingasse 1, 
63927 Bürgstadt schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich, beantragt werden. Die Schriftform 
gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form 
gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung übersandte Vordruck kann verwendet werden.
In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, 
wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

8. Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder 
den Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unter-
stützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu 
machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

9. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein

- einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
- einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
- einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der 

Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. 
Sie können auch an die Wahlberechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den 
Wahlberechtigten dürfen der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet 
haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung 
weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer 
Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass 
sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt.

11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

12. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-
son muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

13. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

Datum

18.02.2020

Unterschrift

Bürgstadt, 18.02.2020        gez. Schuhmacher, Wahlleiter

*  *  *
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Anlage 15 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Neunkirchen

Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des ersten Bürgermeisters

am 15.03.2020

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des ersten Bürgermeisters die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ord-
nungs-

zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

Bewerberin oder Bewerber
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

Jahr der
Geburt

07 Wählergemeinschaft Ump-
fenbach, Neunkirchen,
Richelbach (WGU,N,R)

Seitz, Wolfgang, Dipl.-Ing. (FH), selbstständiger Grafikdesi-
gner, Erster Bürgermeister, Umpfenbach

1958

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.

Datum

04.02.2020

Unterschrift

Angeschlagen am: ________________________ abgenommen am: _________________________
(Amtsblatt, Zeitung)

Veröffentlicht am: _________________________ im _____________________________________

Anlage 15 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des ersten Bürgermeisters

am 15.03.2020

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des ersten Bürgermeisters die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ord-
nungs-

zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

Bewerberin oder Bewerber
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

Jahr der
Geburt

01 Christlich-Soziale Union in
Bayern e.V. (CSU)

Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

07 Unabhängige Wählergemein-
schaft Bürgstadt e.V. (UWG)

Grün, Thomas, Erster Bürgermeister 1962

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.

Datum

04.02.2020

Unterschrift

Angeschlagen am: ________________________ abgenommen am: _________________________
(Amtsblatt, Zeitung)

Veröffentlicht am: _________________________ im _____________________________________

Bürgstadt, 04.02.2020        gez. Schuhmacher, Wahlleiter

*  *  *
Anlage 14 Teil 1 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Neunkirchen

Zutreffendes in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderats die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ordnungs-
zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)

07 Wählergemeinschaft Umpfenbach (WGU)

08 Wählergemeinschaft Neunkirchen (WGN)

09 Wählergemeinschaft Richelbach (WGR)

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nach-
folgend abgedruckten Anlage.

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.

Datum

04.02.2020

Unterschrift

Angeschlagen am: ________________________ abgenommen am: _________________________
(Amtsblatt, Zeitung)

Veröffentlicht am: _________________________ im _____________________________________

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Bürgstadt, 04.02.2020        gez. Schuhmacher, Wahlleiter

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Neunkirchen

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Wählergemeinschaft Umpfenbach (WGU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

701 Seifried, Dominique, Kfm. Angestellte im Qualitätsmanagement, Gemeinderatsmitglied,
Umpfenbach

1977

702 Söser, Johann, Vermögensberater, Gemeinderatsmitglied, Umpfenbach 1963

703 Bienert, Christoph, Selbstständig, Umpfenbach 1983

704 Eisenhauer, Katharina, Elektrikerin, Umpfenbach 1986

705 Ditter, Michael, Techniker für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Umpfenbach 1975

*  *  *

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Wählergemeinschaft Neunkirchen (WGN)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

801 Weber, Andreas, Dipl.-Verww. (FH), Verwaltungsbeamter, Dritter Bürgermeister 1969

802 Ulrich, Thomas, Fleischermeister, Gemeinderatsmitglied 1981

803 Knörzer, Benjamin, Dipl.-Betriebsw. (FH), stellv. Verwaltungsleiter, Gemeinderatsmitglied 1979

804 Haas, Andreas, Landwirt 1990

805 Scheurich, Robert, Dipl.-Ing. (FH), Landwirt 1980

Der Wahlleiter der Gemeinde
Neunkirchen

Der Wahlleiter der Gemeinde
Neunkirchen

Der Wahlleiter der Gemeinde
Neunkirchen

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Der Wahlleiter der Gemeinde
Neunkirchen
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Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 09 Kennwort Wählergemeinschaft Richelbach (WGR)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

901 Busch, Dietmar, Notfallsanitäter, Gemeinderatsmitglied 1974

902 Hennig, Egid, Landwirtschaftsmeister, Gemeinderatsmitglied, Richelbach 1969

903 Bick, Armin, Dipl.-Hdl., stellv. Berufsschulleiter, Zweiter Bürgermeister, Richelbach 1965

904 Scheurich, Andreas, Holztechniker, Gemeinderatsmitglied, Richelbach 1973

905 Wolz, Kathrin, Lehrerin, Richelbach 1980

906 Seifried, Bernd, Schlosser, Richelbach 1988

907 Roth, Thorsten, Fachlehrer, Richelbach 1975

908 Herzer, Dorothée, Rechtsanwaltsfachangestellte, Richelbach 1968

909 Damm, Hans-Uwe, Rentner, Richelbach 1952

Der Wahlleiter der Gemeinde
Neunkirchen

Bürgstadt, 04.02.2020        gez. Schuhmacher, Wahlleiter

FREIWILLIGE  FEUERWEHR  RICHELBACH
EINLADUNG

Zur Jahreshauptversammlung
am Samstag, den 07. März 2020, 20.00 Uhr

im Sportheim Richelbach

sind alle aktiven, passiven und fördernden Mitglieder sowie die Mitglieder  
der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Richelbach eingeladen.

TAGESORDNUNG: 1.  Begrüßung
   2.  Totengedenken
   3. Bericht des Kommandanten/Vereinsvorsitzenden
   4. Bericht des Kassiers
   5. Bericht des Jugendwarts
   6. Entlastung der Vorstandschaft
   7. Verschiedenes 
   8. Grußworte
   9. Wünsche und Anträge

Richelbach, im Februar  2020

gez. Wolfgang Seitz, 1. Bürgermeister      gez. Roland Seifried, Kommandant

Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Rathaus Eichenbühl
Geänderte Öffnungszeiten an Fasching

Am Rosenmontag, den 24. Februar 2020 und
am Faschingsdienstag, den 25. Februar 2020
ist das Rathaus in Eichenbühl geschlossen.

Die Gemeindeverwaltung bittet um Beachtung
der geänderten Öffnungszeiten.

Eichenbühl, 14.02.2020             gez. Günther Winkler
Gemeinde Eichenbühl             1. Bürgermeister

Standesamtliche Mitteilungen

Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteiligten/
Angehörigen schriftlich  (per Post oder E-Mail an standesamt@buergstadt.de) 
zustimmen. 

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.de

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.dewennAutodann.de
63928 Eichenbühl Fon 0 93 71 - 60 86

Service
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Gemeinde Eichenbühl

Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse 

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl des Gemeinderats, des ersten Bürgermeisters,

des Kreistags, des Landrats am 15.03.2020

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen Dienststunden 

in der Zeit vom 24.02.2020 (20. Tag vor dem Wahltag) bis zum 28.02.2020 (16. Tag vor dem Wahltag)

von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und zusätzlich montags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

in der Gemeindeverwaltung Eichenbühl, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder eine 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen 
ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten 
Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde oder 
der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 23.02.2020 (21. Tag
vor dem Wahltag) eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht 
nicht ausüben kann.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk 
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben

5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein 
ausgestellt hat,

5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3 durch Briefwahl.

6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind.

6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn 

6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis oder die 
Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses versäumt haben, 
oder

6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, oder

6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem Wählerverzeichnis eingetragen 
wurden.

7. Der Wahlschein kann bis zum 13.03.2020 (2. Tag vor dem Wahltag), 15 Uhr, im Rathaus der Gemeinde Eichenbühl, 
Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich,
beantragt werden. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung übersandte Vordruck kann verwendet werden. 

Gemeinde Eichenbühl

Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse 

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl des Gemeinderats, des ersten Bürgermeisters,

des Kreistags, des Landrats am 15.03.2020

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen Dienststunden 

in der Zeit vom 24.02.2020 (20. Tag vor dem Wahltag) bis zum 28.02.2020 (16. Tag vor dem Wahltag)

von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und zusätzlich montags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

in der Gemeindeverwaltung Eichenbühl, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder eine 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen 
ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten 
Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde oder 
der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 23.02.2020 (21. Tag
vor dem Wahltag) eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht 
nicht ausüben kann.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk 
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben

5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein 
ausgestellt hat,

5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3 durch Briefwahl.

6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind.

6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn 

6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis oder die 
Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses versäumt haben, 
oder

6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, oder

6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem Wählerverzeichnis eingetragen 
wurden.

7. Der Wahlschein kann bis zum 13.03.2020 (2. Tag vor dem Wahltag), 15 Uhr, im Rathaus der Gemeinde Eichenbühl, 
Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich,
beantragt werden. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung übersandte Vordruck kann verwendet werden. 

In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

8. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den 
Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person 
ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung 
dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

9. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein

− einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
− einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
− einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der 

Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,
− ein Merkblatt für die Briefwahl.

10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. Sie können 
auch an die Wahlberechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den Wahlberechtigten 
dürfen der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht darf 
nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person 
muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. 
Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter 
Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person 
handelt.

11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

12. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat.

13. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden.

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Gemeinde Eichenbühl
Eichenbühl, 18.02.2020                                                                                           gez. Merz, Wahlleiterin

In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

8. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den 
Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person 
ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung 
dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

9. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein

− einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
− einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
− einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der 

Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,
− ein Merkblatt für die Briefwahl.

10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. Sie können 
auch an die Wahlberechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den Wahlberechtigten 
dürfen der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht darf 
nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person 
muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. 
Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter 
Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person 
handelt.

11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

12. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat.

13. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden.

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Gemeinde Eichenbühl
Eichenbühl, 18.02.2020                                                                                           gez. Merz, Wahlleiterin

*  *  *

Anhang zu § 1 Nr. 45

Anlage 1
(zu § 17 GLKrWO)

676116 Markt Bürgstadt

Verwaltungsgemeinschaft Erftal
Zutreffendes ankreuzen [×] oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse

und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl des Landrats, die Wahl des Kreistags, die Wahl
des Gemeinderats und die Wahl des ersten Bürgermeisters

am 15.03.2020

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen Dienst-
stunden in der Zeit vom 24.02.2020 (20. Tag vor dem Wahltag) bis zum 28.02.2020 (16. Tag vor dem 
Wahltag)

von Montag bis Freitag   in der Zeit von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
am Montag    in der Zeit von 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
am Mittwoch    in der Zeit von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Rathaus Bürgstadt (Einwohnermeldeamt), Große Maingasse 1, 
63927 Bürgstadt

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 
Meldegesetz eingetragen ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten 
Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde 
oder der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am
23.02.2020 eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimm-
recht nicht ausüben kann.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk 
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 
5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein

ausgestellt hat,

5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3 durch Briefwahl.

6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind.

6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn

6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis
oder die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben, oder

GEMEINDE  EICHENBÜHL

 
Öffnungszeiten des Rathauses Eichenbühl
Montag - Freitag  .....................................   8.00 Uhr - 12.00 Uhr
sowie Montag ...........................................14.00 Uhr - 18.00 Uhr
 
 
In dringenden Fällen sind wir auch außerhalb der Öffnungszeiten zu
erreichen. Bitte vereinbaren Sie unter Tel. Nr. 0 93 71/ 97 20-0 einen Termin.
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Der Wahlleiter der Gemeinde Eichenbühl  
 

Anlage zur 
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl des Gemeinderats am 15.03.2020 
 
 

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 01  
 

Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 
 
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 
 
 

Lfd.- 
Nr.  

Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade,  
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

 

101 
 

Winkler, Günther 
1. Bürgermeister, Etterweg 10, 63928 Eichenbühl 
 

 

1960 

 

102 
 

Kretschmer, Sandra 
Bankangestellte, Etterweg 27, 63928 Eichenbühl, Gemeinderätin 
 

 
1972 

 

103 
 

Großkinsky, Boris 
Selbständiger Fahrlehrer, Wengertsberg 35, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat, Kreisrat 
 

 
1978 

 

104 
 

Hennich, Johannes 
Werkzeugmechaniker, Ortsstraße 12, 63928 Eichenbühl, Guggenberg 
 

 
1997 

 

105 
 

Pegoretti, Anke 
Hausfrau, Schulweg 7, 63928 Eichenbühl 
 

 
1977 

 

106 
 

Löffler, Dennis 
B. Eng. Maschinenbau, Pfarräcker 3, 63928 Eichenbühl, Heppdiel 
 

 
1995 

 

107 
 

Berres, Alexander 
Landwirt, Bürgstadter Straße 90, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1963 

 

108 
 

Mozin, Michael 
M. Eng. Dipl. Ing. (FH), Am Kohlberg 5, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat, Pfohlbach 
 

 
1983 

 

109 
 

Grimm, Jürgen 
Dipl. Informatiker, Hauptstraße 139, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1971 

 

110 
 

Kretschmer, Marius 
Student, Etterweg 27, 63928 Eichenbühl 
 

 
1998 

 

111 
 

Madaghiele, Matteo 
Metzger, Feldtorgasse 11, 63928 Eichenbühl 
 

 
1998 

 

112 
 

Eckert, Alexander 
Kfz-Werkstattleiter, Wengertsberg 34, 63928 Eichenbühl 
 

 
1975 

 

113 
 

Steffan, Achim 
Dipl. Betriebswirt (FH), Bürgstadter Straße 19, 63928 Eichenbühl 
 

 
1979 

 

114 
 

Ackermann, Udo 
Fahrdienst- und Zugleiter, Guggenberger Straße 19, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat, Riedern 
 

 
1966 

 

115 
 

Ott, Heiko 
Bürokaufmann, Ringstraße 6, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat, Windischbuchen 
 

 
1978 

 

 
Der Wahlleiter der Gemeinde Eichenbühl  
 

Anlage zur 
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl des Gemeinderats am 15.03.2020 
 
 

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 01  
 

Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 
 
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 
 
 

Lfd.- 
Nr.  

Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade,  
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

 

101 
 

Winkler, Günther 
1. Bürgermeister, Etterweg 10, 63928 Eichenbühl 
 

 

1960 

 

102 
 

Kretschmer, Sandra 
Bankangestellte, Etterweg 27, 63928 Eichenbühl, Gemeinderätin 
 

 
1972 

 

103 
 

Großkinsky, Boris 
Selbständiger Fahrlehrer, Wengertsberg 35, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat, Kreisrat 
 

 
1978 

 

104 
 

Hennich, Johannes 
Werkzeugmechaniker, Ortsstraße 12, 63928 Eichenbühl, Guggenberg 
 

 
1997 

 

105 
 

Pegoretti, Anke 
Hausfrau, Schulweg 7, 63928 Eichenbühl 
 

 
1977 

 

106 
 

Löffler, Dennis 
B. Eng. Maschinenbau, Pfarräcker 3, 63928 Eichenbühl, Heppdiel 
 

 
1995 

 

107 
 

Berres, Alexander 
Landwirt, Bürgstadter Straße 90, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1963 

 

108 
 

Mozin, Michael 
M. Eng. Dipl. Ing. (FH), Am Kohlberg 5, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat, Pfohlbach 
 

 
1983 

 

109 
 

Grimm, Jürgen 
Dipl. Informatiker, Hauptstraße 139, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1971 

 

110 
 

Kretschmer, Marius 
Student, Etterweg 27, 63928 Eichenbühl 
 

 
1998 

 

111 
 

Madaghiele, Matteo 
Metzger, Feldtorgasse 11, 63928 Eichenbühl 
 

 
1998 

 

112 
 

Eckert, Alexander 
Kfz-Werkstattleiter, Wengertsberg 34, 63928 Eichenbühl 
 

 
1975 

 

113 
 

Steffan, Achim 
Dipl. Betriebswirt (FH), Bürgstadter Straße 19, 63928 Eichenbühl 
 

 
1979 

 

114 
 

Ackermann, Udo 
Fahrdienst- und Zugleiter, Guggenberger Straße 19, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat, Riedern 
 

 
1966 

 

115 
 

Ott, Heiko 
Bürokaufmann, Ringstraße 6, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat, Windischbuchen 
 

 
1978 

 

Der Wahlleiter der Gemeinde 
Eichenbühl

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960
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Der Wahlleiter der Gemeinde Eichenbühl  
 

Anlage zur 
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl des Gemeinderats am 15.03.2020 
 
 

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 05 
 

Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Unabhängige Wählergemeinschaft (SPD/UWG) 
 
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 
 
 

Lfd.- 
Nr.  

Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade,  
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

 

501 
 

Bannach, Frank 
Dipl. Betriebswirt, Buchweg 10, 63928 Eichenbühl, Pfohlbach  
 

 

1964 

 

502 
 

Miltenberger, Bruno 
Rentner, Schaftrieb 1, 63928 Eichenbühl, 3. Bürgermeister, Gemeinderat 
 

 
1951 

 

503 
 

Tolksdorf, Manfred 
Hochbautechniker, Im Scheibling 24, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1947 

 

504 
 

Schmedding, Joachim 
Schreinermeister, Wengertsberg 80, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1962 

 

505 
 

Hepp-Wenzel, Jutta 
Krankenschwester, Etterweg 12, 63928 Eichenbühl, Gemeinderätin 
 

 
1969 

 

506 
 

Winkler, Stefan 
Gas-, Wasserinstallateur, Wengertsberg 12, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1987 

 

507 
 

Hörning, Udo 
Industriemeister Metall, Schulweg 3, 63928 Eichenbühl 
 

 
1960 

 

508 
 

Heilmann, Georg 
Rettungssanitäter, Schulweg 8, 63928 Eichenbühl 
 

 
1981 

 

509 
 

Ballweg, Verena 
Kaufm. Angestellte, Hauptstraße 161 A, 63928 Eichenbühl 
 

 
1981 

 

510 
 

Eckstein, Philipp 
Elektrotechniker, Miltenberger Straße 12, 63928 Eichenbühl 
 

 
1991 

 

511 
 

Poppe, Thomas 
Autor, Streichweg 31, 63928 Eichenbühl 
 

 
1981 

 

512 
 

Schmedding, Lukas 
Student, Wengertsberg 80, 63928 Eichenbühl 
 

 
1995 

 

513 
 

Weimer, Katharina 
Industriekauffrau, Hauptstraße 11, 63928 Eichenbühl 
 

 
1994 

 

514 
 

Wehrmann, Heinz 
Rentner, Hauptstraße 53, 63928 Eichenbühl 
 

 
1951 

 

 

 

 

 
Der Wahlleiter der Gemeinde Eichenbühl  
 

Anlage zur 
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl des Gemeinderats am 15.03.2020 
 
 

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 05 
 

Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Unabhängige Wählergemeinschaft (SPD/UWG) 
 
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 
 
 

Lfd.- 
Nr.  

Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade,  
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

 

501 
 

Bannach, Frank 
Dipl. Betriebswirt, Buchweg 10, 63928 Eichenbühl, Pfohlbach  
 

 

1964 

 

502 
 

Miltenberger, Bruno 
Rentner, Schaftrieb 1, 63928 Eichenbühl, 3. Bürgermeister, Gemeinderat 
 

 
1951 

 

503 
 

Tolksdorf, Manfred 
Hochbautechniker, Im Scheibling 24, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1947 

 

504 
 

Schmedding, Joachim 
Schreinermeister, Wengertsberg 80, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1962 

 

505 
 

Hepp-Wenzel, Jutta 
Krankenschwester, Etterweg 12, 63928 Eichenbühl, Gemeinderätin 
 

 
1969 

 

506 
 

Winkler, Stefan 
Gas-, Wasserinstallateur, Wengertsberg 12, 63928 Eichenbühl, Gemeinderat 
 

 
1987 

 

507 
 

Hörning, Udo 
Industriemeister Metall, Schulweg 3, 63928 Eichenbühl 
 

 
1960 

 

508 
 

Heilmann, Georg 
Rettungssanitäter, Schulweg 8, 63928 Eichenbühl 
 

 
1981 

 

509 
 

Ballweg, Verena 
Kaufm. Angestellte, Hauptstraße 161 A, 63928 Eichenbühl 
 

 
1981 

 

510 
 

Eckstein, Philipp 
Elektrotechniker, Miltenberger Straße 12, 63928 Eichenbühl 
 

 
1991 

 

511 
 

Poppe, Thomas 
Autor, Streichweg 31, 63928 Eichenbühl 
 

 
1981 

 

512 
 

Schmedding, Lukas 
Student, Wengertsberg 80, 63928 Eichenbühl 
 

 
1995 

 

513 
 

Weimer, Katharina 
Industriekauffrau, Hauptstraße 11, 63928 Eichenbühl 
 

 
1994 

 

514 
 

Wehrmann, Heinz 
Rentner, Hauptstraße 53, 63928 Eichenbühl 
 

 
1951 

 

 

 

 

Der Wahlleiter der Gemeinde 
Eichenbühl

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Bürgstadt

Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Wahl des Gemeinderats

am 15.03.2020

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der
Geburt

101 Helmstetter, Matthias, Bankfachwirt 1965

102 Eck, Max-Josef, Koch, Gemeinderatsmitglied 1985

103 Balles, Ines, Heilpraktikerin 1965

104 Friedl, Heike, Fleischereifachverkäuferin 1964

105 Hörnig, Alexandra, Gymnasiallehrerin 1973

106 Balles, Gerhard, Gastronom, Gemeinderatsmitglied 1967

107 Theis, Andreas, Energieelektroniker, Gemeinderatsmitglied 1977

108 Mai, Andreas, Prokurist, Gemeinderatsmitglied 1971

109 Elbert, Klaus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied 1966

110 Wohlfart-Blumoser, Björn, Polizeivollzugsbeamter 1979

111 Bretz, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur 1975

112 Kling, Thomas, Gerüstbauer 1961

113 Bachmann, Wolfgang, Maschinenbautechniker 1986

114 Neuberger, Burkhard, Winzermeister, Gemeinderatsmitglied 1964

115 Sturm, Christian, Winzermeister 1965

116 Fürst, Peter, Elektrotechniker 1960

Deshalb bitte ich Sie, geben Sie am 15. März Ihre Stimmen unseren beiden neuen 
Kandidaten Joachim Schmedding auf Platz 34 und Uwe Damm auf Platz 44 der 
SPD Liste für den Kreistag. Durch eine starke SPD Fraktion unterstützen Sie auch 
direkt die weitere erfolgreiche Arbeit unseres Landrats Jens Marco Scherf. 
Herzlichst Ihr Kreisrat, Otto Schmedding 
 

 
 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Eichenbühl, 
unseren Ortsteilen und Neunkirchen mit seinen 
Gemeindeteilen, ich bedanke mich bei Ihnen allen für 
Ihr Vertrauen in den letzten 30 Jahren die ich für Sie 
im Kreistag tätig sein durfte. 
 Gerne habe ich diese Aufgabe, mit all meiner Kraft und 
Leidenschaft ausgeführt. 
Für den neuen Kreistag stehe ich nicht mehr zur Wahl, 
werde aber gerne den möglichen neuen Kollegen 
unserer SPD mit meinem Rat zur Verfügung stehen. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Eichenbühl, 
unseren Ortsteilen und Neunkirchen mit seinen 
Gemeindeteilen!
Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Vertrauen in 
den letzten 30 Jahren, die ich für Sie im Kreistag tätig 
sein durfte. Gerne habe ich diese Aufgabe mit all 
meiner Kraft und Leidenschaft ausgeführt.
Für den neuen Kreistag stehe ich nicht mehr zur Wahl,
werde aber gerne den möglichen neuen Kollegen 
unserer SPD mit meinem Rat zur Verfügung stehen.

Deshalb bitte ich Sie: Geben Sie am 15. März Ihre Stimmen unseren beiden neuen
Kandidaten Joachim Schmedding auf Platz 34 und Uwe Damm auf Platz 44 der 
SPD-Liste für den Kreistag. Durch eine starke SPD-Fraktion unterstützen Sie 
auch direkt die weitere erfolgreiche Arbeit unseres Landrats Jens Marco Scherf.

Herzlichst   Ihr Kreisrat Otto Schmedding

Wichtige Rufnummern:
Einheitliche Notrufnummer
für Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt .................................... 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit):  ........... 11 61 17

Polizei Miltenberg:  ................................................................. 0 93 71 / 945-0

THW Miltenberg:  .................................................................... 0 93 71 / 27 25

BRK Miltenberg:  .................................................................. 0 93 71 / 97 22-0

Helios Klinik Erlenbach: .......................................................... 0 93 72 / 700-0
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Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Praxis zu. Und nun?
HEUTE ZUM ARZT
Sie haben Beschwerden, die Sie mit Hausmitteln oder der 
Hausapotheke nicht in den Griff bekommen. Bis zum nächs-
ten Werktag können Sie nicht warten. Sie brauchen einen 
Arzt – noch heute.
Für diese Fälle gibt es außerhalb der Sprechzeiten die deutsch-
landweite Nummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes:

WENN JEDE MINUTE ZÄHLT
Sie haben plötzlich heftige Beschwerden oder hatten einen 
Unfall und fürchten ernste bis lebensbedrohliche Folgen, 
wenn Sie nicht sofort behandelt werden, zum Beispiel bei 
Anzeichen eines Herzinfarktes, eines Schlaganfalls oder in 
einem ähnlich dringenden Notfall.
Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren: 
Wählen Sie sofort den Notruf: 

Auch außerhalb der Sprechzeiten – zum Beispiel nachts und am Wochenende – 
sind Sie bestens versorgt: Bei akuten, nicht lebensbedrohlichen Beschwerden wäh-
len Sie die Telefonnummer 116 117. Hier erfahren Sie am schnellsten, wie und wo 
Sie die ärztliche Hilfe erhalten, die Sie brauchen. Die Rufnummer 116 117 funktio-
niert ohne Vorwahl und gilt deutschlandweit. Der Anruf ist für Sie kostenfrei – über 
das Festnetz und auch über das Mobiltelefon. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ver-
sorgt sowohl Kassen- als auch Privatpatienten.

Riederner Straße 2 Fon 0 93 78 - 28 4 
63930 Richelbach maler-bick.de

Riederner Straße 2 Fon 0 93 78 - 28 4 
63930 Richelbach maler-bick.de

yes !
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Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

Meine Gesundheit in guten Händen 
im Gesundheitszentrum Bürgstadt

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 8:00 - 19:00 Uhr

Mittwoch Nachmittag geöffnet!
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

APPotheken Sie auch schon?

Rollläden
Markisen
Wintergarten-
Beschattungen
Fenster + Haustüren
Raffstore
Jalousien
Rolltore
Garagentore
Klappläden
Elektroantriebe
Terrassendächer
Balkonverkleidungen
Innenbeschattungen
Reparatur- und
Elektroservice

Zurzeit
günstig mit
Winterrabatt!

Erwin
Helmstetter
Erfstraße 30 z 63927 Bürgstadt
Tel. 09371 7364 z Fax 09371 69212 z helmstetter_rollladen@email.de

eh
Seit 57 Jahren bewährter Partner am Alt- und Neubau!
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Anmeldung für FOSBOS Obernburg 

Die Berufliche Oberschule Obernburg am Main (FOS u. BOS) weist darauf hin, dass 
Anmeldungen ab sofort online ( www.fos-obernburg.de)  möglich sind. Das aus-
gedruckte Anmeldeformular und die nötigen Unterlagen müssen in der Zeit vom 
02. März bis einschließlich 13. März 2020 (montags bis donnerstags, jeweils von 
8:00 bis 15:00 Uhr, freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr, am Donnerstag, den 12. März 2020, 
durchgehend von 8:00 bis 19:00 Uhr) im Sekretariat abgegeben werden.

Fachoberschule (FOS)
Die Fachoberschule führt in zwei Schuljahren (11. und 12. Jahrgangsstufe) zur Fach-
hochschulreife. Das Angebot umfasst die Ausbildungsrichtungen „Technik“, „Wirtschaft 
und Verwaltung“ und „Sozialwesen“. Voraussetzung für die Aufnahme ist ein mittle-
rer Schulabschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik.
Schüler des Gymnasiums, welche die Vorrückungserlaubnis in die 11. Klasse besitzen, 
unterliegen keinem besonderen Notendurchschnitt.
Nach zwei Schuljahren (11. und 12. Klasse) findet eine Abschlussprüfung statt. Ihr Be-
stehen (Fachabitur) eröffnet neben einem Studium an einer Fachhochschule auch die 
Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Finanz-, Justiz- oder Verwaltungsdienstes. 
Unter bestimmten Bedingungen können Schülerinnen und Schüler anschließend auch 
die 13. Klasse besuchen, um dort die Hochschulreife zu erwerben. Näheres kann im 
Sekretariat erfragt werden.
Als Anmeldeunterlagen werden ein amtl. Ausweis, ein Lebenslauf und das Zwischen-
zeugnis vom Februar 2020 bzw. das Zeugnis des mittleren Schulabschlusses im Original 
benötigt. 
Für Schüler, die sich zurzeit in der 10. Klasse des M-Zuges an der Hauptschule bzw. der 
Wirtschaftsschule befinden, gibt es die Möglichkeit, einen Vorkurs bzw. eine Vorklasse 
zu besuchen. Der vierwöchige Vorkurs findet ab 22. Juni 2020 statt. Die Vorklasse dau-
ert ein ganzes Schuljahr. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Berufsoberschule (BOS)
Die Berufsoberschule führt in nur einem Schuljahr (12. Jahrgangsstufe) zur allgemei-
nen Fachhochschulreife (Fachabitur). Das Angebot umfasst in Obernburg die Ausbil-
dungsrichtungen „Technik“ und „Wirtschaft und Verwaltung“. Voraussetzungen für den 
Besuch der BOS sind ein mittlerer Schulabschluss und eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung. 
Der Unterricht erfolgt in Vollzeit und umfasst allgemeinbildende sowie fachtheore-
tische Fächer. Er kann mit der Abschlussprüfung nach der 12. Klasse beendet werden. 
Danach ist der Weg frei für ein Studium an einer (Fach-)Hochschule. Außerdem kann die 
13. Jahrgangsstufe einer BOS besucht und dort die fachgebundene bzw. die allgemei-
ne Hochschulreife mit der Berechtigung für ein Studium an einer Universität erworben 
werden.

Als Anmeldeunterlagen werden ein amtl. Ausweis, ein Lebenslauf, der Nachweis eines 
mittleren Schulabschlusses und einer abgeschlossenen Berufsausbildung benötigt. 
Beim mittleren Schulabschluss muss in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
ein Durchschnitt von mindestens 3,5 erzielt worden sein. Sollte der geforderte Mindest-
durchschnitt nicht vorliegen, kann der Nachweis der Eignung auch durch eine schrift-
liche Aufnahmeprüfung erbracht werden. Diese findet am 22. Juli 2020 statt.
Zur Vorbereitung auf die 12. Jahrgangsstufe der BOS bietet sich der Besuch des Vor-
kurses bzw. der Vorklasse an.
Im Vorkurs können bereits früher erworbene Kenntnisse in Deutsch, Englisch und 
Mathematik aufgefrischt werden. Der Unterricht ist freiwillig und findet an zwei 
Abenden während der Woche statt.
In die Vorklasse (Vollzeitunterricht) kann eintreten, wer einen mittleren Schulabschluss 
durch den Quabi oder das Abschlusszeugnis einer Berufs- bzw. Berufsfachschule nach-
weisen kann. Gleiches gilt für Schüler(innen), die den mittleren Schulabschluss der 
Hauptschule (M10) erworben haben. Schüler, die zwar einen Beruf erlernt, aber keinen 
mittleren Schulabschluss erworben haben, müssen eine Aufnahmeprüfung ablegen.
Weitere Informationen über FOS und BOS finden Interessenten unter der Internet- 
adresse www.km.bayern.de/schueler/schularten.html oder auf der Homepage der 
Schule www.fos-obernburg.de. Nähere Auskünfte, auch zur Aufnahmeprüfung, er-
teilt die Schulleitung unter der Telefonnummer 06022/621650. 

*  *  *
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                                               MANN, beweg Dich !!!     

 Männercamp          
Am 3. März 2020 startet jeweils dienstags von 20.00 – 21.30 Uhr
unser Männercamp in der Mittelmühle Bürgstadt.
An 5 Abenden werden wir uns sportlichen Herausforderungen im Indoor- 
bereich stellen, um die guten Vorsätze für 2020 umzusetzen.

Fitness – Ausdauer – Schnelligkeit – Muskelkater –
Spaß – Koordination

Mitgliedern des TVB steht dieses Programm kostenlos zur Verfügung, Nichtmit-
glieder sind mit 20 Euro dabei.

Mehr Infos und Anmeldung bei:
Thomas Schmitt, 0151 52543770 oder unter schmitt-buergstadt@t-online.de

Turnverein Bürgstadt 1885 e.V.
                                                                                                                         Anlage 14 Teil 1 zu (§ 51 GLKrWO) 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl des Kreistags

am 15.03.2020 

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Kreistags die folgenden Wahlvorschläge zugelassen: 

Ordnungs-
zahl Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) 

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 

02 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

03 FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER im Landkreis Miltenberg e.V. (FREIE WÄHLER/FW) 

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

06 Freie Demokratische Partei (FDP) 

07 Neue Mitte Landkreis Miltenberg e.V. (Neue Mitte) 

08 Ökologisch-Demokratische Partei / Bürgerliste Untermain (ödp/BLU) 

09 DIE LINKE (DIE LINKE) 

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der 
nachfolgend abgedruckten Anlage. 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu 
entnehmen. 

  04.02.2020 
__________________________________________ 

Datum 
 
gez. 
____________________________________ 
Feil, Wahlleiter  

 

Der Wahlleiter des Landkreises Miltenberg 

Angeschlagen am: __________________________________ abgenommen am: ________________________________ 

(Amtsblatt, Zeitung) 

Veröffentlicht am: __________________________________ im   ___________________________________________ 

                                                                                                                         Anlage 14 Teil 1 zu (§ 51 GLKrWO) 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl des Kreistags

am 15.03.2020 

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Kreistags die folgenden Wahlvorschläge zugelassen: 

Ordnungs-
zahl Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) 

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 

02 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

03 FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER im Landkreis Miltenberg e.V. (FREIE WÄHLER/FW) 

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

06 Freie Demokratische Partei (FDP) 

07 Neue Mitte Landkreis Miltenberg e.V. (Neue Mitte) 

08 Ökologisch-Demokratische Partei / Bürgerliste Untermain (ödp/BLU) 

09 DIE LINKE (DIE LINKE) 

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der 
nachfolgend abgedruckten Anlage. 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu 
entnehmen. 

  04.02.2020 
__________________________________________ 

Datum 
 
gez. 
____________________________________ 
Feil, Wahlleiter  

 

Der Wahlleiter des Landkreises Miltenberg 

Angeschlagen am: __________________________________ abgenommen am: ________________________________ 

(Amtsblatt, Zeitung) 

Veröffentlicht am: __________________________________ im   ___________________________________________ 

Der Wahlleiter des Landkreises Miltenberg

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Kreistags die folgenden Wahlvorschläge 
zugelassen:

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge 
entnehmen Sie der Internetseite www.wahlen-in-mil.de

Miltenberg, 04.02.2020         gez. Feil, Wahlleiter

*  *  *
Beratungsstellen und Hilfen für Frauen
Für den Landkreis Miltenberg ist das Frauenhaus der AWO in Aschaffenburg Anlauf-
stelle für von Gewalt betroffene Frauen. Sie können sich unter Tel. 06021/24455 an die 
dortigen Mitarbeiterinnen wenden. Diese sind in Notfällen Tag und Nacht erreichbar.

Ebenfalls von Gewalt betroffenen Frauen widmet sich der Verein sefra e.V. Auch hier 
können die Mitarbeiterinnen telefonisch unter Tel. 06021/24728 erreicht werden. 

Zudem bietet die Gleichstellungsstelle des Landkreises Miltenberg Unterstützung 
und Beratung für Gewaltopfer an. Unter Tel. 09371/501- 425 oder per E-Mail an gleich-
stellungsstelle@lra-mil.de können Beratungsgespräche vereinbart werden. Selbstver-
ständlich können diese auch telefonisch durchgeführt werden. Die Gespräche finden 
in einem geschützten Rahmen statt und werden vertraulich behandelt. 

*  *  *
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Kraftvolle Eleganz:
Der Audi Q3 Sportback1.
Jetzt erleben.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich auszuleben – Sie finden sie im neuen Audi Q3 Sportback1.
Entdecken Sie ein neues Modell mit starker Präsenz und vielseitigem Alltagsnutzen. Mit
der Kraft und Funktionalität eines SUV und der Eleganz und Emotionalität eines Coupés.
Das Design: progressiv. Der Innenraum: auf Oberklasse-Niveau. Das Cockpit (optionale
Sonderausstattung gegen Mehrpreis): rundum vernetzt. Der Antrieb: kraftvoll. Und Fahr-
spaß: jede Menge. Steigen Sie ein in ein neues Lebensgefühl.

1 Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 7,7 – 4,7; CO₂-Emissionen g/km: kombiniert 174 –
123. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei
Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Autohaus AdamWolfert GmbH, Grundtalring 28, 63868 Großwallstadt,
Tel.: 0 60 22 / 2 65 55-0, info@autohauswolfert.de,
www.wolfert-grosswallstadt.audi/de.html

Autohaus AdamWolfert GmbH, Oberer Steffleinsgraben 8, 63927 Bürgstadt,
Tel.: 0 93 71 / 97 72-0, info@autohauswolfert.de, www.wolfert-gruppe.de

Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de

c  Kundendienst
c  Verkauf und Service
c  Lichttechnik, EDV
c  Energie- und Gebäudetechnik
c  Installation Alt- und Neubau

www.oswaldundmenges.de
Schulstraße 14
63930 Neunkirchen
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Ihre Kandidaten
der FDP vor Ort:
Cornelius Faust
Susanne Wolfert
Bernhard Obier
Joachim Zeller

www.fdp-miltenberg.de
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Ihre Kandidaten
der FDP vor Ort:
Cornelius Faust
Susanne Wolfert
Bernhard Obier
Joachim Zeller

www.fdp-miltenberg.de

Am 15.03. ist 
Kommunalwahl.

Jörg Reinmuth
in den Kreistag

Frank Zimmermann
in den Kreistag

Volkshochschule Miltenberg

Öffnungszeiten der vhs Miltenberg in den Faschingsferien 2020

Am Rosenmontag, 24.02.2020, und Faschingsdienstag, 25.02.2020, ist die Ge-
schäftsstelle der Volkshochschule Miltenberg geschlossen. In der restlichen Fa-
schingswoche ist die Geschäftsstelle zu den seit 01.01.2020 neuen Öffnungszeiten 
(Mittwoch, 09.00 bis 13.00 Uhr, Donnerstag durchgehend von 09.00 bis 18.00 Uhr 
und Freitag, 09.00 bis 13.00 Uhr) geöffnet.

Viele neue Kurse beginnen ab Montag, 02.03.2020. Bitte informieren Sie sich über 
das Programm der Volkshochschule im gedruckten Programmheft, auf der website 
www.vhs-miltenberg.de, über die eine Anmeldung rund um die Uhr möglich ist, 
oder gerne persönlich oder telefonisch in der Geschäftsstelle in Miltenberg, Engel-
platz 69, Tel. 09371/404-146.

*  *  *
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Dienstag 18.02.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz
Bürgstadt 18:30 Messfeier (f. Alfred und Dorothea Romatschke und Familie (Leg.) / 

f. Alois Bleifuß und Angeh.) 

Mittwoch 19.02.
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 14:30 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung im Klinikum 1. 

Stock 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 20.02.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian 
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Faschingsandacht mit Kindertanzgruppe 

Freitag 21.02.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 

Samstag 22.02. KATHEDRA PETRI
Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Messfeier in poln. Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Gemeindezentrum 
Wenschdorf 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft 

Sonntag 23.02. 7. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Bürgstadt 10:00 Messfeier (f. Rank Heinrich und Margareta / f. Otto Liebler und Angeh. / 

f. Paul Winkler, Eltern und Schwiegereltern / f. Bruno und Margarete 
Frosch und Tochter Elisabeth / f. Robert Reichert und verstorb. 
Angehörige / f. Franz Kirchgeßner u. Angeh. / f. Josef und Anna 
Betzwieser und Wolfgang und Maria Rößler und Angeh.) 

Breitendiel 10:00 Messfeier 
Miltenberg 11:00 Messfeier in portugiesischer Sprache - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 

Montag 24.02. HL. MATTHIAS
Miltenberg 15:00 Rosenkranz - Klosterkirche 

Mittwoch 26.02. ASCHERMITTWOCH
Miltenberg 10:00 Messfeier mit Auflegung des Aschenkreuzes - Maria Regina 
Miltenberg 14:30 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung im Klinikum 1. 

Stock 
Miltenberg 18:30 Messfeier mit Auflegung des Aschenkreuzes - Pfarrkirche 

2020

KREISTAGSWAHL

3 STIMMEN 

UNSERE KOMMENDEN TERMINE

26.02.2020  CSU Bürgstadt Wahlveranstaltung mit 
19:00 Uhr Horst Seehofer (Bundesminister des Innern)
 Einlass mit Taschenkontrollen
 Mittelmühle Bürgstadt (Saalöffnung 18:00 Uhr)

01.03.2020 CSU Eichenbühl Monika Hohlmeier – Persönlich
14:00 Uhr Pfarrsaal Eichenbühl 

03.03.2020 CSU Bürgstadt Bürgermeister- und
19.30 Uhr Gemeinderatskandidatenvorstellung
 Adler Landhotel Bürgstadt

Boris Großkinsky
Liste 1, Platz 24

Max-Josef Eck
Liste 1, Platz 25

Marius Kretschmer
Liste 1, Platz 45

Wahlvorschlag Nr. 1
Kennwort: CSU
Christlich-Soziale Union

124 Boris Großkinsky
Geschäftsführer

125 Max-Josef Eck
Koch

145 Marius Kretschmer
Student Politik- & Wirtschaftswissensch.

3
3
3 Student Politik- & Wirtschaftswissensch.3

KOMMUNALWAHL
15. MÄRZ 2020
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Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:   •  Mo.  9  – 11 Uhr  •  Fr. 15  – 17 Uhr

Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ........................... 21 44 Mail:  pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

 Telefax:   ........................................94 77 31

 Pfarrer Jan Kölbel .......................6 50 09 90 Mail:  jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrer i. R. Albrecht Kleinhenz .....6 68 05 90 Mail:  albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de
 Jugendseelsorger Bernd Winter  ....97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
 Diakon Florian Grimm ........0176 24894615 Mail:  florian.grimm@bistum-wuerzburg.de
 Past.-Ref. Marcus Schuck ...........6 69 58 79 Mail:  marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de
 Michael Bailer.............................6  50  09  96 Mail:  michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 
Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Bürgstadt 18:30 Messfeier mit Auflegung des Aschenkreuzes (nach Meinung der 

Stifter / f. Bernart und Maria Helmstetter und verst. Angeh. / f. Johann 
Münch und Familie Hegmann) 

Breitendiel 18:30 Messfeier mit Auflegung des Aschenkreuzes 

Donnerstag 27.02.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Messfeier mit Auflegung des Aschenkreuzes 
Mainbullau 20:00 Taizé-Gebet 

Freitag 28.02.
Bürgstadt 8:00 Messfeier (f. Pfr. Stefan Konrad und Angeh. (Leg.)) 

Samstag 29.02.
Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum 
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse (3. Seelenamt Hermine Bachmann / f. Otmar und 

Liesel Hofmann (Leg.) / f. Pfarrer Hermann Steinert / f. Erhard Eckl / 
f. Gerdi Meisenzahl, Eltern und Schwiegereltern / f. Helmuth Meisenzahl 
und Sohn Frank, Hilda, Willibald und Erna Meisenzahl / f. Anton und 
Christine Schmitt und Angeh. / f. die Verst. der Familien Tietz und Gehrig)

Mainbullau 18:30 Vorabendmesse 

Sonntag 01.03. 1. FASTENSONNTAG
Miltenberg 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft Kommunion in 

beiderlei Gestalten - Pfarrkirche 
Miltenberg 10:00 Kinderkirche 
Breitendiel 10:00 Messfeier 
Miltenberg 14:00 Tauffeier 
Bürgstadt 14:00 Friedhofsgang
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) für die Verstorbenen des Monats 

Februar - Pfarrkirche 

Montag 02.03.
PG St. Martin Hausgottesdienst 

Gebetstexte liegen in den Kirchen auf.
Miltenberg 15:00 Rosenkranz - Klosterkirche 

Dienstag 03.03.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian 
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Februar

f. Pfr. Franz Poiger (Leg.)

Am Freitag, 28.02.2020 ist das Pfarrbüro geschlossen. Wir bitten um Verständnis.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  Mo 9-11 Uhr  · Fr 15-17 Uhr  

Bürgstadt 18:30 Messfeier mit Auflegung des Aschenkreuzes (nach Meinung der 

Stifter / f. Bernart und Maria Helmstetter und verst. Angeh. / f. Johann 
Münch und Familie Hegmann) 

Breitendiel 18:30 Messfeier mit Auflegung des Aschenkreuzes 
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Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen
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Mainbullau 18:30 Messfeier mit Auflegung des Aschenkreuzes 
Mainbullau 20:00 Taizé-Gebet 
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Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum 
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse (3. Seelenamt Hermine Bachmann / f. Otmar und 
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f. Gerdi Meisenzahl, Eltern und Schwiegereltern / f. Helmuth Meisenzahl 
und Sohn Frank, Hilda, Willibald und Erna Meisenzahl / f. Anton und 
Christine Schmitt und Angeh. / f. die Verst. der Familien Tietz und Gehrig)

Mainbullau 18:30 Vorabendmesse 

Sonntag 01.03. 1. FASTENSONNTAG
Miltenberg 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft Kommunion in 

beiderlei Gestalten - Pfarrkirche 
Miltenberg 10:00 Kinderkirche 
Breitendiel 10:00 Messfeier 
Miltenberg 14:00 Tauffeier 
Bürgstadt 14:00 Friedhofsgang
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) für die Verstorbenen des Monats 

Februar - Pfarrkirche 

Montag 02.03.
PG St. Martin Hausgottesdienst 

Gebetstexte liegen in den Kirchen auf.
Miltenberg 15:00 Rosenkranz - Klosterkirche 

Dienstag 03.03.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian 
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Februar

f. Pfr. Franz Poiger (Leg.)

Am Freitag, 28.02.2020 ist das Pfarrbüro geschlossen. Wir bitten um Verständnis.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  Mo 9-11 Uhr  · Fr 15-17 Uhr  

  Führerscheinausbildung

  ist Vertrauenssache!

0175 / 5 22 68 98
die-fuehrerschein-macher.de 

Hauptstr. 43, 63927 Bürgstadt
Unterricht: Di & Mi 18.30 Uhr 
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Dienstag                           18.02.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier   

Richelbach 18:30 Rosenkranz

 19:00 Messfeier

Donnerstag                      20.02.                                                                                                   

Guggenberg 19:00 Messfeier

Schippach 19:00 Messfeier

Freitag                              21.02.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

7. Sonntag im Jahreskreis7. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           22.02.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Umpfenbach 19:00 Messfeier 

Sonntag                            23.02.                                                                                                   

Heppdiel 8:30 Messfeier

Neunkirchen 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier 

Schippach 10:00 Messfeier

Richelbach 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

Mittwoch                          26.02.                                                                       Aschermittwoch  

In allen Gottesdiensten Austeilung des Aschenkreuzes

Heppdiel 18:00 Messfeier 

Richelbach 18:00 Messfeier 

Umpfenbach 19:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung 

Neunkirchen 19:15 Messfeier 

Eichenbühl 19:15 Messfeier

Donnerstag                      27.02.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier mit Austeilung des Aschenkreuzes

Schippach 19:00 Messfeier mit Austeilung des Aschenkreuzes

Samstag                           29.02.                                                                                                   

Eichenbühl 14:30 Taufe von Lio Fabian Berberich  

1. Fastensonntag1. Fastensonntag

Samstag                           29.02.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Sonntag                            01.03.                                                                                                   

Eichenbühl 8:30 Messfeier  

Richelbach 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

Heppdiel 10:00 Messfeier

Umpfenbach 10:00 Messfeier

Dienstag                           18.02.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier   

Richelbach 18:30 Rosenkranz

 19:00 Messfeier

Donnerstag                      20.02.                                                                                                   

Guggenberg 19:00 Messfeier

Schippach 19:00 Messfeier

Freitag                              21.02.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

7. Sonntag im Jahreskreis7. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           22.02.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Umpfenbach 19:00 Messfeier 

Sonntag                            23.02.                                                                                                   

Heppdiel 8:30 Messfeier

Neunkirchen 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier 

Schippach 10:00 Messfeier

Richelbach 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

Mittwoch                          26.02.                                                                       Aschermittwoch  

In allen Gottesdiensten Austeilung des Aschenkreuzes

Heppdiel 18:00 Messfeier 

Richelbach 18:00 Messfeier 

Umpfenbach 19:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung 

Neunkirchen 19:15 Messfeier 

Eichenbühl 19:15 Messfeier

Donnerstag                      27.02.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier mit Austeilung des Aschenkreuzes

Schippach 19:00 Messfeier mit Austeilung des Aschenkreuzes

Samstag                           29.02.                                                                                                   

Eichenbühl 14:30 Taufe von Lio Fabian Berberich  

1. Fastensonntag1. Fastensonntag

Samstag                           29.02.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Sonntag                            01.03.                                                                                                   

Eichenbühl 8:30 Messfeier  

Richelbach 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

Heppdiel 10:00 Messfeier

Umpfenbach 10:00 Messfeier

Dienstag                           18.02.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier   

Richelbach 18:30 Rosenkranz

 19:00 Messfeier

Donnerstag                      20.02.                                                                                                   

Guggenberg 19:00 Messfeier

Schippach 19:00 Messfeier

Freitag                              21.02.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

7. Sonntag im Jahreskreis7. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           22.02.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Umpfenbach 19:00 Messfeier 

Sonntag                            23.02.                                                                                                   

Heppdiel 8:30 Messfeier

Neunkirchen 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier 

Schippach 10:00 Messfeier

Richelbach 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

Mittwoch                          26.02.                                                                       Aschermittwoch  

In allen Gottesdiensten Austeilung des Aschenkreuzes

Heppdiel 18:00 Messfeier 

Richelbach 18:00 Messfeier 

Umpfenbach 19:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung 

Neunkirchen 19:15 Messfeier 

Eichenbühl 19:15 Messfeier

Donnerstag                      27.02.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier mit Austeilung des Aschenkreuzes

Schippach 19:00 Messfeier mit Austeilung des Aschenkreuzes

Samstag                           29.02.                                                                                                   

Eichenbühl 14:30 Taufe von Lio Fabian Berberich  

1. Fastensonntag1. Fastensonntag

Samstag                           29.02.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Sonntag                            01.03.                                                                                                   

Eichenbühl 8:30 Messfeier  

Richelbach 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

Heppdiel 10:00 Messfeier

Umpfenbach 10:00 Messfeier

Montag                             02.03.                                                                                                   

In allen Pfarreien

19:00 Hausgottesdienst zur Fastenzeit

Dienstag                           03.03.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier   

Richelbach 19:00 Messfeier

Das Pfarrbüro ist von Freitag, den 21.02., bis Dienstag, den 25.02. geschlossen.

Montag                             02.03.                                                                                                   

In allen Pfarreien

19:00 Hausgottesdienst zur Fastenzeit

Dienstag                           03.03.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier   

Richelbach 19:00 Messfeier

Das Pfarrbüro ist von Freitag, den 21.02., bis Dienstag, den 25.02. geschlossen.

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarramt Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Pfarrsekretärin Heike Leibfried, Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 E-Mail: pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrbüro geöffnet:   Montag  ........................................................ 14.00 – 18.00 Uhr
   Dienstag ..........................................................8.00 – 12.00 Uhr
   Donnerstag ....................................................8.00 – 12.00 Uhr
   Freitag ..............................................................8.00 – 12.00 Uhr

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl),
 E-Mail: artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 Mo. bis Mi. und Fr. vormittags i.d.R. erreichbar.
 E-Mail: hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar Krzysztof Winiarz
 Tel. 09378 -9082830, Fax 09378-9082831(Pfarrhaus Neunkirchen)
 E-Mail: krzystof.winiarz@bistum-wuerzburg.de
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c  Kesselaustausch von Bestandsanlagen;
 Online-Angebotserstellung zum Festpreis mit dem
 Heizungsrechner auf www.schlegel-hts.de

c   Durchführung des hydraulischen Abgleichs

c   Heizwasseraufbereitung für Bestands- und Neuanlagen

c   Einbau von Neuanlagen (Heizung / Sanitär)

c   Heizungswartungen
 (Wir bieten verschiedene Service-Pakete an.)

c   Kundendienst bei Störungen

c   Servicepartner der Kesselfirmen Viessmann und Guntamatic

c   Fernüberwachung der Heizungsanlage

c   Beratung und Abwicklung über mögliche Förderprogramme

c   Badsanierung

c   Verleih von Bautrockner, mobiles Heizgerät

        
    Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg

Dienstag, 18.02. 18.00 Uhr  Teamerkurs
Freitag, 21.02.  15.00 Uhr Frauen-Café
Sonntag, 23.02. 11.00 Uhr Gottesdienst für ALLE
Donnerstag, 27.02. 20.00 Uhr  Taizégebet in St. Katharina Mainbullau
Sonntag, 01.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
Montag, 02.03. 18.00 Uhr »anstoß«-Redaktionssitzung
   20.00 Uhr  Kontemplation
Dienstag, 03.03. 19.00 Uhr Ökum. Friedensgebet im Gemeindehaus

Regelmäßige Veranstaltungen 

Montags, wöchentlich 16.00 Uhr Seniorentanz im Evang. Gemeindehaus 
Dienstags, alle zwei Wochen 20.00 Uhr Ökum. Schola, Frau Faust, Tel. 66539
Donnerstags, wöchentlich 10.00 Uhr  Krabbelgruppe, Frau Pfeifer Antunes,
  Tel. 01577-8798923
Donnerstags, wöchentlich 15.00 Uhr Spielgruppe für Kinder ab 20 Monate bis 4 Jahre
  mit ihren Eltern, Frau Nitsche, Tel. 0171-2693028
Donnerstags, wöchentlich  19.00 Uhr Posaunenchor-Probe, Herr Förster, Tel. 668455
Freitags, wöchentlich 18.00 Uhr Russischer Chor, Frau Granzon, Tel. 4611

Dienstags, mittwochs und donnerstags:
wöchentlich      Chorgruppen der Ökumen. Kinder- und Jugendkantorei
                            (Musikgarten 1 und 2, Klangstraße, Vorkinder-, Kinder- und  
    Jugendchöre), Frau Faust, Tel. 66539

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de
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Landratsamt Miltenberg – Neugestaltung der Infoblätter
 der Kommunalen Abfallwirtschaft

Seit Anfang des Jahres 2019 überarbeitet die Kommunale Abfallwirtschaft 
nach und nach ihre Merkblätter und verleiht ihnen ein neues, frisches 
Design. So wurden bisher folgende Infoblätter neu gestaltet:

–   „Richtige Abfallsortierung im Haushalt“ (Stand Januar 2019)
–   „Abrufsystem für Sperrmüll“ (Stand August 2019)
–   „Entsorgung von Bauabfällen“ (Stand Januar 2020)
–   „Müllgebühren“ (Stand Januar 2020)
–   „Verwendung von Mehrwegwindeln“ (Stand Januar 2020)

Druckreif ist das neue Infoblatt  „Anliefergebühren Wertstoffhöfe: Bürgstadt, 
Erlenbach und Guggenberg“. Dieses wird in Kürze zur Verfügung gestellt 
und ersetzt die bisherigen Wertstoffhofrichtlinien. 

Insbesondere beim Wertstoffhof in Erlenbach kommt es immer wieder zu 
Wartezeiten. Um die Abwicklung an der Anmeldung und auf dem Wertstoff-
hof zu beschleunigen, wäre es hilfreich, wenn

c  der Anmeldezettel bereits vor der Anmeldung ausgefüllt werden würde. 
Die Formulare liegen bei der Anmeldung an den Wertstoffhöfen aus oder 
stehen auf der Homepage des Landkreises Miltenberg unter

https://www.landkreis-miltenberg.de/Energie,Natur-Umwelt/ 
Abfallwirtschaft/Formulare.aspx

 zum Download bereit.

c  Abfälle schon beim Verladen ins Auto vorsortiert bzw. getrennt gehalten 
werden. Dies beschleunigt das Ausladen auf dem Wertstoffhof und ver-
mindert die Aufenthaltszeit. Einen Lageplan über die Containeraufstel-
lung finden Sie ebenfalls im Internet.

Erhältlich sind die Infoblätter unter anderem im Landratsamt Miltenberg, 
auf den Gemeindeverwaltungen sowie abrufbar unter

https://www.landkreis-miltenberg.de/Energie,Natur-Umwelt/ 
Abfallwirtschaft/Merkblaetter.aspx

Fragen und Anregungen richten  Sie bitte an: abfallwirtschaft@lra-mil.de

Badstudio Neunkirchen: 
(zw. Nassig und Miltenberg) z Frankenstr. 29
Mo.    9.00 - 12.00  Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Di. - Do.  13.00 - 18.00  Uhr
Fr.    9.00 - 12.00  Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Sa.    9.00 - 13.00  Uhr

Büro & Lager: 
Freudenberg-Rauenberg
Eidelsgasse 26
Tel. 0 93 77 - 14 76
www.vollhardt-weis.de
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Veranstaltungskalender

Bürgstadt
Kath. Pfarrgemeinde St. Margareta Bürgstadt
„Junge Seniorinnen und Senioren“
26. März (Donnerstag) Wanderung/Fahrt nach Aschaffenburg-Leider    
 13.00 Uhr Abfahrt an den bekannten Haltestellen                         
   – Andacht in der Kirche   „St. Laurentius“ in AB-Leider
   – anschl. Wanderung/Fahrt nach Großostheim
   – Einkehr im Gasthaus  „Weinhaus Becker“ in Großostheim
Alle sind herzlich eingeladen.
Bitte Anmeldung bei Karin und Hermann Bretz, Tel. 5533.

Voranzeige:  Am 16. April 2020 Fahrt nach Randersacker, Andacht in der Kirche 
„St. Stefanus“, Wanderung/Fahrt in Randersacker und Einkehr im Gasthaus  „Zum 
Löwen“ in Randersacker.

„Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit!“
Bürgerschaftliches Engagement in Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewoh-
nern von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter der 
Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
Montags um 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst
Bitte aktuellen Übungsplan beachten:
www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine

Kath. Frauenbund & Kunterbun(d)t
Die Krabbelgruppe  „Kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag
von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr im Jugendraum der Mittelmühle.

TV Bürgstadt
01.03. 14.00 Uhr Kinderturntag in der Sporthalle 
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Veranstaltungskalender

Harald Schmitt
Fliesenlegermeister
Hauptstraße 44
63928 Eichenbühl
Telefon 09371 / 2933
Mobil  0171 / 1866959

FLIESEN z PLATTEN z MOSAIK
BERATUNG z  VERKAUF z  VERLEGUNG

Bürgstadt
KJG Bürgstadt
22.02. 19.30 Uhr Pyjamaball im Bürgerzentrum Mittelmühle 

Carneval-Club-Concordia
25.02. 15.05 Uhr Faschingstreiben im Clubheim 
25.02. 18.11 Uhr Faschingsverbrennung am Clubheim 
26.02. 17.00 Uhr Heringsessen im Clubheim

Schützenverein 
29.02. 19.00 Uhr Salvatorabend im Schützenhaus 

Heimat- und Geschichtsverein 
01.03. 19.00 Uhr Vortrag im Bürgerzentrum Mittelmühle 

UWG Bürgstadt 
01.03. ab 14.00 Uhr in der Churfrankenvinothek 
 UWG – Wir sind für Sie da! Unser Bürgermeister Thomas Grün und das
 UWG-Kandidatenteam freuen sich auf persönliche Gespräche mit   
 Ihnen – in lockerer Runde, bei einem Glas Bürgstadter Wein.
 Kommen Sie vorbei. 
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Häckerwirtschaft
in der »Zehntscheune«
vom 14. – 25. Februar 2020

Täglich ab 11.30 Uhr geöffnet.

Familie Alexander Farrenkopf
Freudenberger Straße 35, Bürgstadt
Telefon: (0 93 71) 53 15  z  www.weinbau-farrenkopf.de

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

  

Veranstaltungskalender

Neunkirchen
Musikverein Richelbach
22.02. 20.00 Uhr Faschingstanz
 im Gemeinschaftshaus Richelbach

SV Richelbach
24.02. Weißwurstfrühstück und Rosen-
 montagsball im Gemeinschaftshaus 

MV Bavaria Neunkirchen
29.02. 20.00 Uhr Preisschafkopf im Gemeinschaftshaus Neunkirchen 

Verein für Garten u. Umwelt Neunkirchen e.V.
22.02. 9.00 Uhr Schnittkurs mit Norbert Fischer, Dauer: ca. 2-3 Stunden. 
  Treffpunkt: Richelbach, am Stromhäuschen Richtung   
  Umpfenbach. Bitte Gartenschere und Säge mitbringen. 

Nachbarschaftshilfe – Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind zum Helfen bereit! Wir verschenken eine Stunde Zeit. 
Rufen Sie uns an. Wir nehmen von Montag bis Freitag von 17.00 - 19.00 Uhr Ihren 
Hilferuf entgegen.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
aus Neunkirchen, Richelbach und Umpfenbach ............................. 09371 6694904

Mehr Infos entnehmen Sie bitte unserem Faltblatt.
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite:  www.zeit-fuereinander-euh.de

Kreuzbund Miltenberg 

(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige)

Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:

Montag 19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/6698658
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09378 /1786

Frauengesprächskreis:
letzter Dienstag im Monat Info: 09371/1623

FF Umpfenbach
29.02.   19.00 Uhr  Übung 
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FRISCHER FISCH
aus Bremerhaven!

DER FISCHMANN KOMMT:

JEDEN MITTWOCH
(NEUE ZEITEN!)

in BÜRGSTADT
am ROSENGARTEN

von 14.45 - 15.15 Uhr

in EICHENBÜHL
am Dorfplatz

von 15.20 - 15.50 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel

Bremerhaven
Tel. 01 51 / 18 53 25 25

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l  Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen

Veranstaltungskalender

Eichenbühl
Kolpingsfamilie/Hupfdohlen
20.02. 19.59 Uhr  Weiberfasching im Pfarrheim
 Musik und gute Laune mit DJ Martin –
 Bargetränke, buntes Treiben,
 diverse Einlagen mit den Hupfdohlen,
 Krumbernmariechen, Happy Girls,
 Kids Dancer, Crazy Girls Heppdiel und
 der Showtanzgruppe FC Heppdiel.

FF Eichenbühl
22.02. 20.30 Uhr Faschingsball im Pfarrheim 
06.03. 19.00 Uhr Atemschutzübung ICO, Treffpunkt um 18.15 Uhr
  am Feuerwehrhaus 

SV Riedern
19.02. 9.30 Uhr Fahrt ins Thermalbad Wonnemar nach Marktheidenfeld.
  Anmeldung bis 18.02. bei Lothar Ruff, Tel. 09378/584. 
  Gäste sind willkommen.
26.02. 9.30 Uhr Fahrt ins Thermalbad Wonnemar nach Marktheidenfeld. 
  Anmeldung bis 25.02. bei Lothar Ruff, Tel. 09378/584
  Gäste sind willkommen. 

FC Heppdiel
25.02. 14.00 Uhr  Kinderfasching in Heppdiel in der Festhalle 

Musikverein  „Erftal“ Riedern
20.03. 19.00 Uhr  Generalversammlung mit Neuwahlen
 im Gasthaus  „Zum Hirschen“ Riedern

FF Riedern
01.03. 19.00 Uhr  Generalversammlung im Gasthaus  „Zum Hirschen“ Riedern

Musikzug Eichenbühl
06.03. 20.00 Uhr  Generalversammlung im Café Erftal Eichenbühl
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Veranstaltungskalender

Wir führen aus:

Verputz • Anstrich • Malerei
Gerüstbau • Trockenbau • Voll-Wärmeschutz

Bürgstadt • Am Bischof 10
 Tel. 0 93 71 / 6 77 64  • Fax: 0 93 71 / 6 99 29

Mobil: 01 70 / 2 38 90 86 • www.malerwachtel.de

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme auf so vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten.
Besonderer Dank geht an Herrn Diakon
Florian Grimm für die einfühlsame
Gestaltung der Trauerfeier.

              Nicole Bachmann mit Familie
              Stefan Hofmann

Thomas
Hofmann

Bürgstadt, im Dezember 2019

D 
A 
N 
K 
E... Eichenbühl

SPD/UWG Eichenbühl
Vorstellung des Bürgermeister-Kandidaten
und der Kandidaten für den Gemeinderat
18.02. um 19 Uhr im „Unkel August“ in Pfohlbach
 mit dabei ist unser Landrat Jens Marco Scherf
19.02. um 19 Uhr im FC-Sportheim in Heppdiel,
 mit dabei ist unser Landrat Jens Marco Scherf
27.02. um 19 Uhr im VfB-Sportheim in Eichenbühl

CSU-Ortsverband Eichenbühl-Erftal mit Neunkirchen
01.03.   (Sonntag) um 14.00 Uhr Pfarrheim Eichenbühl:
 FJS-Tochter Monika Hohlmeier kommt nach Eichenbühl.
 Monika Hohlmeier, CSU-Europaabgeordnete und Tochter von CSU-
 Urgestein Franz Josef Strauß,  kommt nach Eichenbühl.
 Die Veranstaltung im Pfarrheim steht unter dem Motto
 „Monika Hohlmeier – Persönlich“, bei dem sie von ihrer Arbeit und   
 ihrem Leben als Tochter von  „FJS“ erzählt.
 Außerdem werden noch der Landratskandidat Dr.-Ing. Armin Bohnhoff,  
 Bürgermeisterkandidat Günther Winkler und die Gemeinderats-
 kandidaten vorgestellt.

Nachbarschaftshilfe – Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind zum Helfen bereit! Wir verschenken eine Stunde Zeit. 
Rufen Sie uns an. Wir nehmen von Montag bis Freitag von 17:00 - 19:00 Uhr Ihren 
Hilferuf entgegen.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
aus Eichenbühl ................................................................................................ 09371 6694903
aus Riedern, Pfohlbach und Guggenberg ............................................. 09371 6694905
aus Heppdiel, Windischbuchen, Schippach und Berndiel ............... 09371 6694906

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite:  www.zeit-fuereinander-euh.de 
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Veranstaltungskalender

Allgemein
Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellte in 
Miltenberg, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunden ab. Diese finden 
montags und mittwochs von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr statt. 
Termine sind zu vereinbaren unter der Tel. 09371 501-152, montags – mittwochs 
von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr und freitags von 
8.00 – 13.00 Uhr. Dazu müssen Sie Ihre Versicherungsnummer durchgeben. 

Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes Miltenberg 
09.03. 9.00 – 15.00 Uhr Landfrauentag
 in Kleinheubach, Kulturzentrum  „Hofgarten“
Beginn mit einem Wortgottesdienst, anschl. Referat des Klinikseelsorgers Pater 
Christoph Kreitmeier  „Hast Du Angst! – Sei mutig!“. Nach dem Mittagessen unter- 
hält Gabriele Schmidt aus Großheubach mit dem Thema:   „Mach Dir die Welt, wie 
sie Dir gefällt.“  Musikalische Umrahmung mit Hermann Trunk. Eintritt frei. 

Wir suchen ab sofort in folgenden Bereichen
für unser Team Verstärkung:

c Zimmerreinigung
c Spül- und Küchenhilfe

Wir bieten, ob als

Aushilfe, Saisonstelle oder in Teilzeit
einen verantwortungsvollen Arbeitsplatz
für ca. 4 - 5 Stunden am Tag an.
Arbeitszeiten auch am Wochenende!

Haben Sie Lust, in unserem modernen 4-Sterne-Hotel
im Team mitzuarbeiten?
Dann melden Sie sich unter Tel. 09371-97880 oder info@adler-landhotel.de

ADLER Landhotel z Hauptstraße 30 z  63927 Bürgstadt
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.056 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 5/2020 bis 
Freitag, 21. Februar 2020, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
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NOTDIENST DER APOTHEKEN   (ohne Gewähr)
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

18.02. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
19.02. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
20.02. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
21.02. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
22.02. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
23.02. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
24.02. Anker-Apotheke  Hauptstraße 21-23, Miltenberg  Tel. 09371/6689801
25.02. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
26.02. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
27.02. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
28.02. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
29.02. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
01.03. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
02.03. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
03.03. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130

22./23.02. Dr. med. dent. Tobias Witzel, Am Mühlgraben 6a, Bürgstadt, Tel. 09371/5242

29.02./01.03. Dr. med. dent. Tina Löffler, Hauptstraße 65, Miltenberg, Tel. 09371/6269
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* Alle unsere Stellenbesetzungen erfolgen 
   geschlechtsneutral.

Mainmetall Großhandelsges. m. b. H. 
Miltenberger Straße 18 – 20 | 63927 Bürgstadt 
mainmetall.de/karriere

Ebenso sind Duale Studiengänge (Handel, BWL, 
Informatik), FH-Studiengänge mit vertiefter Praxis 
und Praktika möglich. Klingt interessant?  
Dann bewirb dich: Hanna Beck | 09371 - 509 263 
bewerbung@mainmetall.de

WIR BILDEN AUS: *
KAUFLEUTE (GROSS-/AUSSEN- 
HANDEL, BÜROMANAGEMENT)
FACHINFORMATIKER 
FACHLAGERISTEN
FACHKRÄFTE  FÜR  LAGERLOGISTIK
BERUFSKRAFTFAHRER

Wir sind ein modernes, wachsendes Großhandels-
unternehmen für Traumbäder und Haustechnik – seit 
über 70 Jahren. Mit über 740 Mitarbeitern, davon 
aktuell rund 90 Azubis, bieten wir interessante 
Ausbildungsplätze an. 

Wenn du was drauf 
hast, ist bei uns 
alles für dich drin.


